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Amtsblatt 

100 Öffentliche Bekanntmachungder Stadt Langenfeld (Rhl d.) 
über das Widerspruchsrecht gegen die Datenweitergab e im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene, die Auskunftserteilung über Ehe- und 
Altersjubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfu nk, die Erteilung von Auskünften an 
Adressbuchverlage, gegen die Übermittlung von Daten  an öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften und die Weitergabe der Date n an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr  
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100 Öffentliche Bekanntmachungder Stadt Langenfeld (Rhl d.) 
über das Widerspruchsrecht gegen die Datenweitergab e im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene, die Auskunftserteilung über Ehe- und 
Altersjubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfu nk, die Erteilung von Auskünften an 
Adressbuchverlage, gegen die Übermittlung von Daten  an öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaften und die Weitergabe der Date n an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr  

Gemäß § 50 Abs.1 i.V.m. § 50 Abs.5 Bundesmeldegesetz (BMG) hat jeder Wahlberechtigte ein 
Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe seiner Daten an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler 
Ebene.    

Weiter hat jeder Betroffene ein Widerspruchsrecht gegen die Erteilung von Auskünften über Ehe- und 
Altersjubiläen an Mandatsträger sowie Presse oder Rundfunk (§ 50 Abs.5 i.V.m § 50 Abs.2 BMG).  

Eine Datenweitergabe an Adressbuchverlage von Einwohnern die das 18. Lebensjahr vollendet haben, darf 
die Meldebehörde nur vornehmen, sofern die betroffene Person nicht widersprochen hat (§ 50 Abs.5 i.V.m § 
50 Abs.3 BMG).  

Gemäß § 42 Abs.1 BMG darf die Meldebehörde einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben, Daten ihrer Mitglieder regelmäßig übermitteln. Familienmitglieder, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, haben das Recht, der 
Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen. Das Widerspruchsrecht greift nicht, soweit Daten für Zwecke 
des Steuererhebungsrechts der jeweiligen öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft übermittelt werden (§ 
42 Abs.3 BMG). 

Gemäß § 58c Abs.1 des Soldatengesetzes übermittelt die Meldebehörde an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr für die Übersendung von Informationsmaterial jährlich bis zum 31. 
März Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden. Die 
Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr widersprochen haben (§ 36 Abs.2 BMG). 
 
Einwohnerinnen und Einwohner, die der Übermittlung der Daten widersprechen wollen, können dies dem 
Bürgermeister der Stadt Langenfeld (Rhld.), Bürgerbüro, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40764 Langenfeld, 
schriftlich mitteilen. 
 
Langenfeld (Rhld.), den 11.10.2017 
Stadt Langenfeld  
gez. Frank Schneider 
Bürgermeister 
 


